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Punktesystem für Sportfondsbeiträge an  
Sportveranstaltungen  
 
Der Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds für Sportveranstaltungen mit einem budgetier-
ten Aufwand von bis zu CHF 250’000 Franken richtet sich nach untenstehendem  
Punktesystem. 

Basispunkte 
(bereinigter) budgetierter Aufwand   Reichweite sportliche Bedeutung 

bis Fr. 10’000 1 Punkt  regional 1 Punkt 

bis Fr. 25'000 2 Punkte  kantonal 2 Punkte 

bis Fr. 40'000 3 Punkte  national 3 Punkte 

bis Fr. 70'000 4 Punkte  international 4 Punkte 

bis Fr. 100’000 5 Punkte    

bis Fr. 175’000 6 Punkte  Wettkampfkategorien 

bis Fr. 250’000 7 Punkte  Nachwuchskategorie 1 Punkt 

   Kategorie 60+ 1 Punkt 

Anzahl Teilnehmende  Kategorie für Behinderte 1 Punkt 

bis 200 1 Punkt     

bis 400 2 Punkte  Veranstaltungskategorien 

bis 600 3 Punkte  Jugendsport-Veranstaltung 2 Punkte 

bis 1000 4 Punkte  Behindertensport-Veranstaltung 2 Punkte 

bis 2500  5 Punkte    

bis 5000  6 Punkte  Einbettung der Veranstaltung 

bis 10’000 7 Punkte  jährlich wiederkehrende Veranstaltung 1 Punkt 

über 10’000  8 Punkte  Veranstaltung ist Teil einer Breitensportserie 1 Punkt 

 

 

 

Bonuspunkte 

Voraussetzung für die Vergabe der Bonuspunkte ist, dass die Veranstaltung mindestens  
8 Basispunkte hat. 
 

Angaben zu spezifischen Massnahmen im Bereich Jugendschutz, Umweltschutz und  

Inklusion 

cool and clean1: Der Veranstalter hält sich an den Veranstalter-Kodex von cool and clean und setzt 

neben allen gesetzlichen Auflagen mindestens fünf weitere Punkte von der Checkliste für Jugendschutz 
um.  

1 Punkt 

Saubere Veranstaltung2: Verantwortliche Person für Umweltschutz im OK sowie Ausarbeitung und 

Umsetzung eines Umweltkonzepts basierend auf den «Zentralen Empfehlungen» von saubere-veran-
staltung.ch 

1 Punkt 

Konzept zur Inklusion von Menschen mit Behinderung2: Der Veranstalter verfügt über ein 

Konzept zur Inklusion von Menschen mit Behinderung an der Veranstaltung und setzt dieses um. Dazu 
arbeitet er idealerweise mit Fachorganisationen, Fachinstitutionen oder Fachpersonen zusammen. 

1 Punkt 

 

 
1 Dem Beitragsgesuch ist die Checkliste für den Jugendschutz an Sportveranstaltungen von  «cool and clean» beizulegen. Der 

Veranstalter markiert alle Massnahmen, die er umsetzt. 
 
2 Die geplanten Massnahmen sind in einem (kurzen) Konzept zu erläutern, welches dem Unterstützungsgesuch beizulegen ist. 

Über die Vergabe des entsprechenden Punktes entscheidet das Sportamt. 
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Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds 

Punktetotal Beitrag Punktetotal Beitrag 

6 und 7 Punkte Fr. 500 19 Punkte Fr. 15'000 

8 und 9 Punkte Fr. 750 20 Punkte Fr. 17'000 

10 Punkte Fr. 1000 21 Punkte Fr. 20'000 

11 Punkte Fr. 2'000 22 Punkte Fr. 23'000 

12 Punkte Fr. 3'000 23 Punkte Fr. 26'000 

13 Punkte Fr. 4'000 24 Punkte Fr. 30’000 

14 Punkte Fr. 5'000 25 Punkte Fr. 35’000 

15 Punkte Fr. 7'000 26 Punkte Fr. 40’000 

16 Punkte Fr. 9'000 27 Punkte  Fr. 45’000 

17 Punkte Fr. 11’000 28 Punkte und mehr Fr. 50’000 

18 Punkte Fr. 13'000 

 

Für die folgende Meisterschaften werden die ermittelten Beiträge mit den angegebenen 
Faktoren multipliziert3. 
- Welt- und Europameisterschaften der Elite    Faktor 6  
- Welt- und Europameisterschaften des Nachwuchses  Faktor 2 
- Schweizermeisterschaften der Elite    Faktor 2 
 

Die Beitragsprechung unterliegt den Richtlinien zur Unterstützung von 

Sportveranstaltungen aus dem kantonalen Sportfonds.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Der Faktor kommt zum Einsatz, wenn der organisierende Verband Mitglied von Swiss Olympic ist. 


